
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Holzhandelsüberwachungsgesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 178/2013 

§/Artikel/Anlage 

§ 8 

Inkrafttretensdatum 

07.08.2013 

Text 

Anordnung der Vernichtung 

§ 8. Wenn die Verbringung gemäß § 7 mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden wäre, hat das 
Bundesamt für Wald dem Einführer die nachweisliche Vernichtung der Holzprodukte, des Holzes oder der 
Holzerzeugnisse mit Bescheid oder bei Gefahr im Verzug unmittelbar anzuordnen, sofern nicht deren 
Beschlagnahme oder Verfall erfolgt ist. 


